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Öffentliche Bekanntmachung 
 

der Stadt Meerbusch 
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die gleichzeitig stattfindenden Wahlen 

des Landrates/der Landrätin des Rhein-Kreis Neuss, 
der Vertretung des Rhein-Kreises Neuss, 

der Vertretung der Stadt Meerbusch, 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch 

 
und für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Meerbusch 

 
am 13. September 2020  

 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Landrats- und Kreistagswahl des Rhein-Kreis Neuss sowie für die 
Wahl der Vertretung, des Bürgermeisters und des Integrationsrats der Stadt Meerbusch werden in 
der Zeit vom 24. bis 28. August 2020 während der in dieser Zeit geltenden Öffnungszeiten für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme im Wahlamt, Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch (Lank-
Latum), Raum 030 wie folgt bereitgehalten: 

Montag bis Mittwoch  von 8.00 bis 12.30 Uhr  und  von 13.30 bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag  von 8:00 bis 12.30 Uhr  und  von 13.30 bis 18.00 Uhr, 
Freitag  von 8.00 bis 12.30 Uhr. 
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Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, in dem genannten Zeitraum die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person in den Wählerverzeichnissen eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur 
Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen eingetragenen Personen 
haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht in die Wählerverzeichnisse, wenn sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Wählerverzeichnisse ergeben können. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. Das Datensichtgerät darf nur von Bediensteten der 
Gemeindeverwaltung bedient werden. 
Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 

spätestens am 28. August 2020 bis 12.30 Uhr bei der Stadt Meerbusch, Wahlamt, Wittenberger 
Straße 21, 40668 Meerbusch Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift einzulegen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in die Wählerverzeichnisse eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. 

August 2020 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen die Wählerverzeichnisse einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf 
Antrag in die Wählerverzeichnisse eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Eine in die Wählerverzeichnisse eingetragene wahlberechtigte Person erhält auf Antrag einen 
Wahlschein. 

 
Eine nicht in die Wählerverzeichnisse eingetragene wahlberechtigte Person erhält auf Antrag einen 
Wahlschein, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen die 
Wählerverzeichnisse (bis zum 28. August 2020, 12.30 Uhr) versäumt hat, 

b) wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der 
Einspruchsfrist entstanden ist, 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss der Wählerverzeichnisse zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in die Wählerverzeichnisse eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 11. 
September 2020, 18.00 Uhr, beim Wahlamt schriftlich, mündlich (nicht jedoch telefonisch) oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12. September 2020 um 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in die Wählerverzeichnisse eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter den unter 4 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag,13. September 2020 um 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  
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Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, gestellt werden. 

 
5. Mit den Wahlscheinen erhält der Wahlberechtigte 

  
für die Kommunalwahlen (Landrats-, Kreistags-, Stadtrats- und Bürgermeisterwahl) 
einen amtlichen Stimmzettel für die Landratswahl (grün), 

einen amtlichen Stimmzettel für die Kreistagswahl (gelb), 
einen amtlichen Stimmzettel für die Ratswahl (blau), 
einen amtlichen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (weiß), 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag  (blau), 
einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
Wahlbriefumschlag (rot) 
und ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
für die Integrationsratswahl 
einen amtlichen Stimmzettel (rot), 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag (blau mit Stempelaufdruck „Integrationsrat“), 
einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
Wahlbriefumschlag (rot mit Stempelaufdruck „Integrationsrat“) 
und ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
6. Wahlberechtigte, die durch Briefwahl wählen, müssen für die Kommunalwahlen und die 

Integrationsratswahl jeweils gesonderte Wahlbriefe so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens bis 16.00 Uhr am Wahltage eingehen.  

 
7 Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 

ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Sie können auch beim Wahlamt 
der Stadt Meerbusch abgegeben werden. 

 
Meerbusch, den 12. August 2020 
 
Die Wahlleiterin 
 
gez. 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
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Öffentliche Bekanntmachung 
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Meerbusch, den 10.08.2020 
 
Die Wahlleiterin 
 
gez. 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
 
Meerbusch, den 10.08.2020 
 
Die Wahlleiterin 
 
gez. 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Öffentliche Versteigerung von Fundsachen 
 
 
 

Am Dienstag, 06.10.2020, findet ab 14.00 Uhr in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 12 (Platz hinter dem 
Volkshochschulgebäude, neben dem Feuerwehrgerätehaus), eine öffentliche Versteigerung von Fundsachen 
statt.  
 
Zur Versteigerung gelangen Fundsachen, deren Aufbewahrungsfrist am 05.10.2020 abgelaufen ist. Bei 
diesen Fundsachen sind dann mindestens 6 Monate seit der Anzeige des Fundes vergangen.  
 
Die Fundsachen werden meistbietend gegen Barzahlung versteigert. Die Ersteigerung erfolgt nach dem 
Grundsatz „gekauft wie gesehen“ unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.  
 
Die Besichtigung der zu versteigernden Fundsachen ist am Tag der Versteigerung ab 13:00 Uhr möglich. 
 
Personen, die an den Versteigerungsgegenständen noch Rechte geltend machen wollen, werden 
aufgefordert, diese bis zum 05.10.2020, 16.00 Uhr, schriftlich oder zur Niederschrift bei einer der 
Verwaltungsstellen der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch anzumelden.  
 
  
Meerbusch, den 18. August 2020 
 
Die Bürgermeisterin 
 
gez. 
 
Angelika Mielke Westerlage 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

S a t z u n g  
der Stadt Meerbusch über die 

Veränderungssperre Nr. 67 für den Bereich des 

Bebauungsplans Nr. 318 Meerbusch-Osterath, Musikerviertel 

vom 06.08.2020 

Der Rat der Stadt Meerbusch hat am 18.06.2020 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 6 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27.3.2020 (BGBl. I S. 
BGBL Jahr 2020 I Seite 587) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 4 COVID-19-
LandesrechtanpassungsG vom 14.4.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a) folgende Satzung über eine 
Veränderungssperre beschlossen: 

§ 1  

Der Rat der Stadt hat für das in § 2 bezeichnete Gebiet beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 318 Meerbusch-
Osterath, Musikerviertel aufzustellen. Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre angeordnet. 

§ 2  

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre Nr. 67 umfasst den räumlichen Geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 318 Meerbusch-Osterath, Musikerviertel. Maßgebend ist der in 
der Anlage dargestellte Geltungsbereich, welcher Bestandteil der vorliegenden Satzung ist. 

§3 

In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen 

1. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum 
Inhalt haben sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs und Ausschachtungen, 
Ablagerungen einschließlich Lagerstätten (§ 29 BauGB) nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden 

und 

 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, 
nicht vorgenommen werden. 

 

§ 4 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt Meerbusch als 
Baugenehmigungsbehörde. 
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§ 5 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit 
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. 

§ 6  

Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Sie tritt mit der Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 318 Meerbusch-Osterath, Musikerviertel, mit der 
förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets oder eines städtebaulichen Entwicklungsgebiets außer Kraft, 
spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren. Die Stadt kann die Frist um 1 Jahr verlängern. Wenn besondere 
Umstände es erfordern, kann die Frist um ein weiteres Jahr verlängert werden. 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Die als Satzung beschlossene Veränderungssperre Nr. 67 für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 318 
Meerbusch-Osterath, Musikerviertel wird hiermit gemäß § 16 (2) BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Hinweis: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 (2) Satz 2 und 3 BauGB wird hingewiesen. 
2. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 (2a) BauGB beachtlich sind. 
 
1. Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie des § 44 (4) des BauGB hingewiesen. 

Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
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herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 (3) Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

Meerbusch, den 06. August 2020 

 
Die Bürgermeisterin 
 
gez. 

 

Angelika Mielke-Westerlage 
 
 
 
Anlage:  
Übersichtsplan mit dem Geltungsbereich der Veränderungssperre Nr. 67 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

S a t z u n g 
der Stadt Meerbusch über die 

 
Veränderungssperre Nr. 68 

für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 319 
Meerbusch Lank-Latum, Dichterviertel  

vom  06.08.2020 
 

 
 
 

Der Rat der Stadt Meerbusch hat am 18.06.2020 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 6 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27.3.2020 (BGBl. I S. 
BGBL Jahr 2020 I Seite 587) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 4 COVID-19-
LandesrechtanpassungsG vom 14.4.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a) folgende Satzung über eine 
Veränderungssperre beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Rat der Stadt hat für das in § 2 bezeichnete Gebiet beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 319 Meerbusch 
Lank-Latum, Dichterviertel aufzustellen. Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre angeordnet. 
 

§ 2 
 

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre Nr. 68 umfasst den räumlichen Geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 319 Meerbusch Lank-Latum, Dichterviertel. Maßgebend ist der 
in der Anlage dargestellte Geltungsbereich, welcher Bestandteil der vorliegenden Satzung ist. 
 

§ 3 
 
In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen 
 

1. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum 
Inhalt haben sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs und Ausschachtungen, 
Ablagerungen einschließlich Lagerstätten (§ 29 BauGB) nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden 

und 
 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 
§ 4 

 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt Meerbusch als 
Baugenehmigungsbehörde. 
 

§ 5 
 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit 
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
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Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt.  
 

§ 6 
 
Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Sie tritt mit der Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 319 Meerbusch Lank-Latum, Dichterviertel, mit der 
förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets oder eines städtebaulichen Entwicklungsgebiets außer Kraft, 
spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren. Die Stadt kann die Frist um 1 Jahr verlängern. Wenn besondere 
Umstände es erfordern, kann die Frist um ein weiteres Jahr verlängert werden. 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Die als Satzung beschlossene Veränderungssperre Nr. 68 für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 319 
Meerbusch-Lank-Latum, Dichterviertel wird hiermit gemäß § 16 (2) BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Hinweis: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 (2) Satz 2 und 3 BauGB wird hingewiesen. 
2. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 (2a) BauGB beachtlich sind. 
 

1. Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie des § 44 (4) des BauGB 

hingewiesen. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in 
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
§ 44 (3) Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
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Meerbusch, den 06. August 2020 

 
Die Bürgermeisterin 
 
gez. 

 

Angelika Mielke-Westerlage 

 

Anlage:  
Übersichtsplan mit dem Geltungsbereich der Veränderungssperre Nr. 68 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Stadt Meerbusch macht im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf öffentlich bekannt: 

 
 

Ortsübliche 
Bekanntmachung 

des Erörterungstermins 
in dem 

 
  
Verfahren gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) in Verbindung mit §§ 72 ff. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) für das Bauvorhaben “Rückbau Bahnübergang 
Függershofweg/Steinrath“, Bahn-km 46,368 der Strecke 2610 Köln – Kranenburg (DB Grenze) in 
Krefeld/Meerbusch 
 
 
1. Der Erörterungstermin im oben genannten Planfeststellungsverfahren findet statt am   

 
 

Dienstag, den 01.09.2020 

ab 10:00 Uhr  

im Seidenweberhaus Krefeld 

Saal 1 

Theaterplatz 1 

47798 Krefeld. 
 

Einlass in den Raum ist ab 9:00 Uhr.  

 
 

Der Termin beginnt mit der Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen der Träger 

öffentlicher Belange und Vereinigungen.  Daran anschließend ist die Erörterung der privaten 

Einwendungen vorgesehen. 

 

  Sollte die Erörterung an dem vorgenannten Termin nicht abgeschlossen sein, wird sie am 02.09.2020 

fortgesetzt.  

 

 

2. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen zu 

dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 

Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert  

(§ 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG). Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist möglich. Diese haben ihre 

Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der 

Anhörungsbehörde zu geben.  

 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer/eines Beteiligten und/oder deren/dessen 

Bevollmächtigten ohne sie/ihn verhandelt werden kann (§ 73 Abs. 5 Nr. 3 VwVfG). Die schriftlich und 
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rechtzeitig erhobenen Einwendungen behalten auch bei Ausbleiben einer/eines Beteiligten und/oder 

deren/dessen Bevollmächtigten ihre Gültigkeit. Verspätete Einwendungen sind ausgeschlossen.  

 

 4. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten 

werden nicht erstattet. 

 

5. Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum Zwecke der 

Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet und gespeichert. Die 

bei der Eingangskontrolle im Erörterungstermin zu erhebenden Daten werden zum 

Verfahrensvorgang genommen und archiviert. Neben der Bezirksregierung erhält auch der 

Vorhabenträger die Daten zur Bearbeitung und Verwendung.  

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 3 Abs. 1 DSG 

NRW i.V.m. § 18 AEG, § 73 VwVfG. 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im Verfahren finden Sie auf 

der Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: http://www.bezreg-

duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html. Dort finden Sie auch weitergehende Informationen 

zum Datenschutz, insbesondere zu Rechten als betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich 

oder mündlich erläutert werden. 

 

6. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zugelassen sind die zuständigen Behörden als Träger 

öffentlicher Belange, sowie die Betroffenen, insbesondere diejenigen, die Einwendungen erhoben 

haben. Zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung wird gebeten, sich durch einen amtlichen 

Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Führerschein, Reisepass) auszuweisen. 

 

7. Hinweise aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie: 

 Angesichts der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie werden bei dem Erörterungstermin 

entsprechend der Verordnung zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes NRW 

geeignete Schutzmaßnahmen zur Vermeidung eines möglichen Ansteckungsrisikos getroffen. 

Insbesondere ist der Abstand von 1,5 m zu anderen Personen sowohl im Saal, als auch beim Einlass 

einzuhalten. 

 

 

 
 
Meerbusch, den 05. August 2020 
 
In Vertretung  
 
gez. 
 
Michael Assenmacher 
Technischer Beigeordneter  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

22.07.2020 501010234211 Firma Neue Kreative UG Dresdener Str. 15 
40670 Meerbusch 

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für die 
Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstr. 1, Zimmer 111 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Schreibens 

Aktenzeichen 
Empfänger des 

Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

24.06.2020 501000433267 Aqua Form GmbH  
Weserstraße 18-20, 47506 Neunkirchen-

Vluyn    

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für die 
Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
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Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 14 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  9.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 13.30 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am Dienstag, dem 01. September 2020, findet die 41. Sitzung des Rates statt, zu der die Bevölkerung recht 
herzlich eingeladen ist. 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Städt. Meerbusch-Gymnasium 
Mönkesweg 58 
40670 Meerbusch 
Foyer 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 41. Sitzung des Rates (10. Wahlperiode) 
 
Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

 
    

 1   
 
 

Einwohnerfragestunde 
 

 

 2    

Ausstattung der Schülerinnen und Schüler der Sek.-Stufe I 
und II sowie der Lehrkräfte aller Meerbuscher Schulen mit 
einem digitalen Endgerät; Zustimmung zu einer 
überplanmäßigen Auszahlung gem. § 83 Abs. 2 GO NRW 
 

 

 3    Skate- und Bikeanlage Strümp, Landschaftspark Buschend  

 4   
 
 

Errichtung einer Feuer- und Rettungswache; Festlegung des 
Standortes und Grunderwerb 
   

 

 5    
Errichtung eines Gerätehauses für den Löschzug Osterath 
 

 

 6   
 
 

Neue Satzung der Volkshochschule Meerbusch 
  

 

 7    Wahl Seniorenbeirat  

 8    

Bebauungsplan Nr. 324, Meerbusch-Osterath, 
"Kamperweg"  
1. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan 
Nr. 300, Meerbusch-Osterath, "Ivangsheide" 
2. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan 
Nr. 305, Meerbusch-Osterath, 
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"Kalverdonksweg" 
3. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 
 

 9    

Bebauungsplan Nr. 325, Meerbusch-Lank-Latum, 
"Uerdinger Straße / Mühlenstraße" 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. §§ 1 (8) 
und 13 a BauGB 
2. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
 

 

 10    
Interkommunales Gewerbegebiet Krefeld / Meerbusch 
 

 

 11    
Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes im 
Gebührenhaushalt 
 

 

 12    
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen 
 

 

 13    

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - Verzicht 
auf die Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in 
der gebundenen/offenen Ganztagsschule, außerunterrichtl. 
Betreuungsangeboten Primarstufe/Sek. I im Zuge von 
COVID-19 für Juni/Juli 2020 
 

 

 14   
 
 

Anfragen 
 

 

 15   
 
 

Bericht der Verwaltung/Beschlusskontrolle 
 

 

 16   
 
 

Termin der nächsten Sitzung: 26.11.2020 
 

 

 17   
 
 

Verschiedenes 
 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
    

 18    
Grundstücksangelegenheiten; Ankauf mit Kaufoption in 
Meerbusch-Büderich, Weißenberger Weg 
 

 

 19    Ankauf Altes Rathaus Osterath  

 20   
 
 

Bericht der Verwaltung/Beschlusskontrolle 
 

 

 21   
 
 

Verschiedenes 
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